
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/6/24 1Ob126/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1971

Norm

ABGB §833 E

JN §1 DVe1

Rechtssatz

Ein Begehren, einen Miteigentümer auf die allen Miteigentümern gleichermaßen zustehende Benützung zu

beschränken und ihm daher aufzutragen, den Zugang zu dem eigenmächtig in Alleinbenützung genommenen

Liegenschaftsteil unversperrt zu halten, ist nicht im Außerstreitverfahren, sondern auf dem Prozeßweg zu verfolgen.

Entscheidungstexte

1 Ob 126/71
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